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AUS DEM GEMEINDERAT 
Herzliche Gratulation! 
 
Aufgrund seiner starken Leistungen bei der 
Schweizermeisterschaft sowie beim Weltcup 
konnte sich der Kölliker Bobpilot Rico Peter für 
die Olympischen Winterspiele im russischen Sochi 
qualifizieren. Dort erreichte er einen hervor-
ragenden 10. Platz. Obwohl sich Rico Peter eine 
bessere Platzierung erhofft hat, darf er mit 
diesem Resultat an seinen ersten Olympischen 
Spielen zufrieden sein! Der Gemeinderat 
gratuliert Rico Peter herzlich zu dessen tollen 
Erfolgen in der aktuellen Saison und wünscht dem 
gesamten Team weiterhin viel Erfolg und schnelle Kufen! 
 
 
Wasserverbrauchsgebühren/Abwasserbenützungsgebühren 
 

Der Gemeinderat hat die Wasserverbrauchs- und die Abwasserbenützungsgebühren für die Zeit 
vom 1. Januar – 31. Dezember 2014 wie folgt festgesetzt: 
• Wasserverbrauchsgebühren         1.80 Franken/m3  (Vorjahr 1.80 Franken/m3) 
• Abwasserbenützungsgebühren     1.90 Franken/m3  (Vorjahr 2.00 Franken/m3) 
 
 
Bau- und Belagsarbeiten Schönenwerderstrasse im Wald 
 

Der Kanton hat den Gemeinderat Kölliken informiert, dass in der Zeit vom 7. April bis  
30. August 2014 aufgrund von Bau- und Belagsarbeiten mit Verkehrsbehinderungen im Wald 
zwischen Kölliken und Gretzenbach zu rechnen ist.  
Für Fussgänger ist der schmale Mergelweg entlang der Kantonsstrasse bis zum Toscaniweg nicht 
benutzbar.  
 
 
Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. Mai 2014 
1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. November 2013. 

2. Kreditabrechnungen. Brückensanierungen. 

3. Rechenschaftsbericht und Rechnung 2013. 

4. Verpflichtungskredit. Erneuerung Strassenbeleuchtung. 

5. Nachtragskredit. Schulraumentwicklungsplanung. 

6. Zusicherung Gemeindebürgerrecht. 
6.1 Ahmed Ali Fatima. 
6.2 De Carolis Tamara. 
6.3 Weihler Thomas. 

7. Verschiedenes. 
 
 
  

GEMEINDEVERWALTUNG GESCHLOSSEN 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt am Donnerstag,  
27. März 2014, aufgrund anstehender 
EDV-Umstellungen den ganzen Tag geschlossen.  
 



 
Anliegen an Hundehalter 
 

Der Gemeinderat wird sowohl von Hundehalter/innen wie auch von Nichthundehaltern immer 
wieder ersucht, auf gewisse Vorschriften betreffend der Hundehaltung hinzuweisen. In diesem 
Sinne die folgenden – nicht abschliessenden - gesetzlichen Bestimmungen: 
 

Hundehaltende sind gemäss § 5 des Hundegesetzes (HuG) verpflichtet 
a. ihren Hund so zu halten, dass Menschen und Tiere nicht gefährdet oder übermässig belästigt 

werden, 
b. ihren Hund jederzeit unter ihrer Aufsicht und Kontrolle zu halten, 
c. ihren Hund so zu halten, dass die Umwelt nicht belastet wird, 
d. den Hundekot aufzunehmen und zu entsorgen, 
e. dafür zu sorgen, dass Dritte, denen der Hund anvertraut wird, in der Lage sind, die 

Hundehalterpflichten wahrzunehmen. 
 

Gemäss § 14 des HuG sind Hunde mit 
erhöhtem Gefährdungspotenzial im 
öffentlich zugänglichen Raum an kurzer 
Leine und als Einzelhund zu führen. Von 
der Leinenpflicht ausgenommen sind 
Hunde, die von der Inhaberin oder dem 
Inhaber der Halteberechtigung geführt 
werden. 
 

Im Wald und am Waldrand sind Hunde 
vom 1. April bis 31. Juli an der Leine zu 
führen. In der übrigen Zeit können 
Hunde auf Waldstrassen unter direkter 
Aufsicht ohne Leine geführt werden (§ 21 
Jagdverordnung Kanton Aargau). 
 

Der Gemeinderat dankt allen 
Hundehaltenden für die Beachtung 
dieser Regelungen bestens.  
 
 
 
NEUES VOM GEMEINDEPERSONAL  
Ralf Windbiel, Gemeindeschreiber-Stv., hat den 9-monatigen Lehrgang Öffentliches 
Gemeinwesen, Grundlagen Stufe 1, an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten besucht 
und erfolgreich abgeschlossen. Der Gemeinderat gratuliert dazu herzlich! 

Frau Miriam Widmer, Gemeindeschreiber-Stv. (60 %-Pensum), und Frau Jennifer Sägesser, 
Sachbearbeiterin Kanzlei (30 %-Pensum), haben ihre Stellen auf 31. Mai 2014 gekündigt. Per  
1. August 2014 wird Frau Sara Lüscher, Lernende im 3. Lehrjahr, die vakante Stelle als 
Sachbearbeiterin Gemeindekanzlei (90 %-Pensum) temporär bis 31. Mai 2015 antreten. 

Frau Sarah Moser, Leiter-Stv. Abteilung Steuern, wird ihre Stelle ebenfalls kündigen. Ihre 
Nachfolge tritt ab 1. April 2014 Frau Salomé Nöthiger an. 

Herr Paul Hofer, Hauwart, tritt per 31. Mai 2014 in den wohlverdienten Ruhestand. Seine 
Nachfolge wird ab 1. Mai 2014 Herr Besnik Krasniqi antreten. 

Der Gemeinderat und das Personal bedauern die Abgänge von Frau Miriam Widmer, Frau 
Jennifer Sägesser und Frau Sarah Moser sehr und wünschen ihnen, sowie Herrn Paul Hofer, für 
die Zukunft alles Gute. Den neuen Mitarbeitenden wünschen wir einen guten Start. 
 
 
 
 

 

MITTEILUNG DES KANTONS BEZÜGLICH 
STEUERRECHNUNG 
Das Departement Finanzen und Ressourcen des 
Kantons Aargaus teilt in einer Medienmitteilung 
mit, dass der Einzahlungsschein, welcher mit 
der prov. Steuerrechnung Ende Februar 2014 
mitgeschickt wurde, Probleme verursachen 
kann. Die Probleme treten auf, wenn der untere 
Einzahlungsschein für die Bezahlung von Teil-
beiträgen benutzt wird. Bei der Einzahlung am 
Schalter wird Sie das Personal der Post oder 
Bank darauf hinweisen. Überweisen Sie einen 
Betrag hingegen via E-Banking, müssen Sie die 
Eingaben explizit bestätigen, daher treten in 
diesem Fall keine Probleme auf. 



 
PRÄMIENVERBILLIGUNG 
 

Sofern die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind, 
werden Verbilligungsbeiträge an die obligatorische 

Krankenpflegeversicherung gewährt. 

Die Formulare für die Krankenkassen-
am Schalter der Einwohnerkontrolle /

Die Antragsformulare müssen bis spätestens am 
Krankenkassen-Versicherungspolice 201
Steuerveranlagung bei der SVA Zweigstelle Kölliken abgegeben werden. Bitte beachten Sie, 
dass nur vollständige Gesuche entgegengenommen werden.
 
 
ABFALLORDNUNG  
 
Der Gemeinderat lädt die Bevöl-
kerung ein, die Abfallordnung  
zu beachten. Bitte stellen Sie Ihre  
mit Gebührenmarken versehenden Kehrichtsäcke erst 
Regel am Donnerstagmorgen, bereit. 

Wertstoffe oder andere Abfallgüter (o
Industriegebiet Obermatten entsorgt werden

Das Ablagern von Kehricht abseits der Entsorgungsplätzen oder ohne die entsprechenden
Entsorgungsmarken ist nicht erlaubt und kann stra
 
 
HOLZABFUHR 
 

Die erste Gratisholzabfuhr 2014 wird am 
men wird nur Holz (ohne Laub und ohne immergrüne 
Kirschlorbeer und Feinschnitt) von Bäumen, Sträuchern und Hecken ab mindestens 2 cm 
Durchmesser und bis ca. 4 m Länge, an geordnet aufgeschichteten Haufen (ungebündelt!).
 

Holz- und Astmaterial aller Arten kann gegen eine 
Gebühr von Fr. 25.00/m3 beim Holzlage
Arbeitsgemeinschaft Kompost am Kanalweg ang
liefert werden. 
 

Posten, die nicht an der ordentlichen Grün
abfuhrroute liegen, können wie gewohnt via 
062 723 56 87 gemeldet werden. Im Zweifelsfalle 
wird unter derselben Nummer Auskunft erteilt.
 
 
SENIORENVERANSTALTUNGEN MÄRZ 

 
Donnerstag, 20. März
Besuch des Rosengart
Eintritt : Fr. 13.00 (mit Raiffeisenkarte gratis) 
Fahrt mit Bahn, Billet 
Anmeldung: bis Donnerstag, 13. März 2014 bei Kurt und Vreni Matter 
(062 723 23 77 ) 
 
Zu den Seniorenanlässen sind alle interessierten Frauen und Männer des Dorfes 
herzlich eingeladen. 

PRÄMIENVERBILLIGUNG 2015 
Sofern die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sind, 

Verbilligungsbeiträge an die obligatorische 
 

-Prämienverbilligung 2015 liegen 
/ SVA Zweigstelle auf.  

bis spätestens am Freitag, 31. Mai 2014, unter Beilage der 
2014 (KVG, Grundversicherung) und der letzten definitiven 

Zweigstelle Kölliken abgegeben werden. Bitte beachten Sie, 
egengenommen werden. 

 
 

mit Gebührenmarken versehenden Kehrichtsäcke erst am Morgen des Abfuhrtages
bereit.  

fe oder andere Abfallgüter (ohne Hausmüll) können bei der entsorgBar im 
Industriegebiet Obermatten entsorgt werden (www.entsorgbar.ch).  

abseits der Entsorgungsplätzen oder ohne die entsprechenden
Entsorgungsmarken ist nicht erlaubt und kann strafrechtliche Verfahren zur Folge haben.

wird am Mittwoch, 19. März 2014, durchgeführt. Mitgeno
Holz (ohne Laub und ohne immergrüne Arten wie Tannen, Thuja, Bam

) von Bäumen, Sträuchern und Hecken ab mindestens 2 cm 
Durchmesser und bis ca. 4 m Länge, an geordnet aufgeschichteten Haufen (ungebündelt!).

kann gegen eine 
beim Holzlagerplatz der 

Arbeitsgemeinschaft Kompost am Kanalweg ange-

Posten, die nicht an der ordentlichen Grün-
abfuhrroute liegen, können wie gewohnt via  
062 723 56 87 gemeldet werden. Im Zweifelsfalle 
wird unter derselben Nummer Auskunft erteilt. 

MÄRZ 2014 

März 2014, 12.50 Uhr, Bahnhof – Ausflug nach Luzern
Besuch des Rosengart-Museums (Klassische Moderne: Klee, Picasso, Monet,
Eintritt : Fr. 13.00 (mit Raiffeisenkarte gratis)  
Fahrt mit Bahn, Billet bitte individuell kaufen 
Anmeldung: bis Donnerstag, 13. März 2014 bei Kurt und Vreni Matter 

Zu den Seniorenanlässen sind alle interessierten Frauen und Männer des Dorfes 
 

LUDOTHEK 
 

Öffnungszeiten: 
Jeweils Mittwoch von  
13.30 – 15.00 Uhr sowie 
Freitag von 17.30 – 18.30 Uhr.
 

Während den Schulferien ist die L
dothek nur am Freitag geöffnet.
 

unter Beilage der 
und der letzten definitiven 

Zweigstelle Kölliken abgegeben werden. Bitte beachten Sie, 

am Morgen des Abfuhrtages, also in der 

hne Hausmüll) können bei der entsorgBar im 

abseits der Entsorgungsplätzen oder ohne die entsprechenden 
rechtliche Verfahren zur Folge haben. 

durchgeführt. Mitgenom-
wie Tannen, Thuja, Bambus,  

) von Bäumen, Sträuchern und Hecken ab mindestens 2 cm 
Durchmesser und bis ca. 4 m Länge, an geordnet aufgeschichteten Haufen (ungebündelt!).  

Ausflug nach Luzern 
e Moderne: Klee, Picasso, Monet,…) 

Anmeldung: bis Donnerstag, 13. März 2014 bei Kurt und Vreni Matter  

Zu den Seniorenanlässen sind alle interessierten Frauen und Männer des Dorfes 

 am  
18.30 Uhr. 

Während den Schulferien ist die Lu-
dothek nur am Freitag geöffnet.  

http://www.entsorgbar.ch)

